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1. Art und Umfang

Die genetischenBewertungendes Spiegelschafzuchtverbandes SSZbeschränken
sich auf die Auszeichnung besonders fruchtbarer Tiere, die Auswertung der
fakultativenAufzuchtleistungskontrolleund der Bestimmung und Auflistung der
genetischen Präsenz und des Inzuchtgrades für Herdebuchtiere. Die
Fruchtbarkeitsleistung wird bei allen weiblichen Herdebuchttieren erfasst. Die
fakultativeAufzuchtleistungskontrolle erfolgt nur inwenigen Herdebuchbetrieben.
Erhoben wird das Gewicht nach40 Tagen und fakultativ nach 100 Tagen. Für beide
Gewichte wird die Erhebung des Geburtsgewichtes vorausgesetzt. Für das 100-
Tage-Gewicht wird dieErhebung des40-Tage-Gewichtes vorausgesetzt.
Für die Bestimmung und Auflistung der genetischen Präsenz und des Inzuchtgrades
ist der Zuchtbuchführer zuständig.

2. Verfahren und Datengrundlage

2.1 Fruchtbarkeitsleistung
Tiere mit besonders hoher Fruchtbarkeit werden im Herdebuch mit einem Stern
ausgezeichnet. Sie werden als „Aue mit Stern“ bezeichnet. Hierfür muss eine Aue
nach 5 Lebensjahren mindestens 12 Lämmer geboren haben (Toleranz: 2 Monate).
Das Fruchtbarkeitsmerkmal ist von besonders hohen Umwelteinflüssen geprägt. Als
Haupteinfluss ist die Anwesenheit des Widders bzw. das Ablammsystem(saisonal
oder asaisonal)zu erwähnen. Zudem erfasst diese Auszeichnung durch die Alters-
limite auch indirekt die Robustheit des Tieres (wichtigstes Zuchtziel), diezweifellos
auch stark vom Umweltmanagement des Betriebsleiters abhängig ist. Die
Mindestanforderungen der Auszeichnung wurden jedoch so hoch gesetzt, dass diese
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nur bei einem asaisonalen Ablammsystem, d.h. bei ganzjährigem Einsatz des
Widders, sowie bei gesunden und unproblematischen Tieren erreichbar sind. Damit
wird eine gewisse Standardisierung erreicht. Die Erfahrung zeigt, dass bei Herden
mit ganzjährigem Ablammsystem und durchschnittlichem bis gutem Umweltmanage-
ment nur ca. ein Viertel bis ein Drittel der Auen den Fruchtbarkeitsstern erreichen.
Demzufolge ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine genetische Überlegenheit
dieserTiere zu schliessen, zumal die Tiere innerhalb der Stallherde das gleiche
Umweltmanagement erfahren. Tiere mit genetischem Potential, jedoch mit
schlechtem Umweltmanagement können so hingegen nicht erfasst werden.

2.2 Aufzuchtleistung
Die Beteiligungsbedingungen und das Verfahren sind im Reglement der
Leistungsprüfungen festgelegt (Art. 4.3; 4.4; 4.5).

Nachfolgend das Verfahren im Detail:

Tab. 1. Verfahren der Genetischen Bewertung der Aufzuchtleistung

Massnahme Korrekturen / Auswertung
1.Erhebung Geburtsgewicht innert 24 Std. nach

Geburt
Codierung der Tiere nach 5
Kategorien: Geschlecht,
Einling, Zwilling, Mehrling.
Bei Mehrling keine
Geschlechtertrennung.

2.Erhebung40-Tagesgewicht innerhalb10 TagenAdditive Korrektur auf40
Tage

3.Erhebung 100-Tagesgewicht innerhalb 20 TagenAdditive Korrektur auf 100
Tage

4.Auswertung Lebendtageszunahme der
Einzeltiere

Berechnung
Tageszunahmen je
Kategorie; multiplikative
Korrektur auf Kategorie 1
(männl. Einlingslamm) auf
Basis gegenwärtiger und
historischer Erhebungen.

5.Genetische Bewertung: Tier zu HerdeAbweichung der Einzeltiere
zum Herdendurchschnitt in %

6.Genetische Bewertung: Herde zu Stichprobe
(Stichprobe: Alle im Herdebuch SSZ gewogenen
Lämmer)

Abweichung des
Herdendurchschnittes zum
Durchschnitt der Stichprobe

Das40-Tage-Gewicht widerspiegelt die Milchleistung der Auen. Das 100-Tage-
Gewicht gibt die Eigenleistung des gewogenen Lammes an. Wie in Tabelle 1
ersichtlich, werden die Gewichte additiv nach Wägetag korrigiert. Für die Erfassung
der Lebendtageszunahme werden die Effekte Mehrlingsgeburten und Geschlecht
herauskorrigiert. Hierzu werden die durchschnittlichen Gewichte und die daraus
abgeleiteten durchschnittlichen Lebendtageszunahmen (LTZ) für die Kategorien
männliches Einlingslamm (1), männliches Zwillingslamm (2), weibliches
Einlingslamm (3), weibliches Zwillingslamm (4) und Lämmer mit mehr als einem
Mitsäuger (5) getrennt codiert. Die Korrekturfaktoren ergeben sich, indem sämtliche
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LTZ multiplikativ auf das durchschnittliche LTZ des männlichen Einlingslamms
(Kategorie 1) angepasst werden.
Die Korrekturfaktoren werden jährlich aufgrund der eingegangenen Daten angepasst.
Neben den Durchschnittsgewichten pro Kategorie wird die korrigierte durchschnitt-
liche LTZ sowohl für den Betrieb (Stalldurchschnitt) als auch für die Stichprobe der
Rasse ausgewiesen.

Leider wird im Spiegelschafzuchtverein SSZ die Aufzuchtleistung zuwenig
durchgeführt. Der Vorstand möchte Anreize schaffen, damit die Datengrundlage
breiter wird. Ziel ist es dem Züchter die Vorteile seiner Mehrarbeit sichtbar zu
machen. Geprüfte Tiere geben Rückschlüsse auf Genetik und Haltung

2.3Genetische Präsenz und Inzuchtgrad
Der Zuchtbuchführer erstellt jährlich zu Handen des Vorstandes und der Zuchtleitung
eine Liste mit den Werten der Genetischen Präsenz und des Inzuchtgradesder
Herdebuchtiere.Die Liste wird aufsteigend sortiert. So können Tiere mit tiefen
Werten erkannt werden und in zuchttechnischer Hinsicht gefördert und selektioniert
werden.Bestimmte Linien und Abstammungen können so gefördert werden und
einer „genetische Verengung der Herdebuchtiere“ kann vorgebeugt werden

3. Auswertungstermin, Datenaustausch und Publikation

3.1Fruchtbarkeitsleistung
Die Zuchtbuchführung erstellt jährlich im Herbst eine Auflistung von Auen mit
Fruchtbarkeitsstern. Anhand dieser Auflistung soll der Fortschritt hinsichtlich des
Zuchtzieles Fruchtbarkeit überwacht werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt
werden, dass eine Abnahme bzw. Zunahme der Tiere mit Fruchtbarkeitssystem auch
mit veränderten Umweltbedingungen erklärt werden kann (Bsp. Zunahme der
saisonalen Ablammung-oder im Gegensatz-Zunahme des ganzjährigen
Widdereinsatzes).
Die Züchter werden für jede neu registrierteAue mit Sternmit einer Glocke belohnt,
sofern sie die entsprechenden Tiere an einer Beständeschau ausstellen oder an der
jährlichen Generalversammlung teilnehmen.

3.2Aufzuchtleistung
Die Datenverarbeitung erfolgt bisher in Excel. Die teilnehmenden Betriebe erhalten
im Herbst ein Auswertungsblatt, wo die Resultate sämtlicher Wägungen, die
korrigierten Lebendtageszunahmen, die Abweichung der Tiere zum Herdendurch-
schnitt sowie die Abweichung der Herde zum Stichprobendurchschnitt aufgeführt
sind.
Die Durchschnittsdaten der Stichprobe werden jährlich in der Herbstausgabe des
vereinseigenen Mitteilungsblattes„der Spiegel“publiziert.
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3.3Genetische Präsenz und Inzuchtgrad
Der Zuchtbuchführer erstellt eine Excel Tabelle mit den Werten für genetische
Präsenz und Inzuchtgrad. Er sortiert diese Werte undleitet diese dem Vorstand und
der Zuchtleitung weiter. Dies erfolgt jeweils in den ersten drei Monaten eines Jahres.
Vorerst wird auf eine Publikation im Mitteilungsblatt verzichtet. Diese Bewertung
dient zum internen Gebrauch für die Zuchtleitung undfür dieTiervermittlung.

4. Qualitätssicherung und Finanzierung

Die Auswertung erfolgt durch die Zuchtleitung und die Zuchtbuchführung. Die
Kontrolle erfolgt durch denVorstand und eventuell durch die Kontrolleure des
Zuchtbuchführers,sowie durch Rückmeldungen der teilnehmenden Betriebe.
Auffällige Daten werden über eine Nachforschung abgeklärt und nach der Abklärung
akzeptiertoder gelöscht. Bei der Aufzuchtleistungskontrolle erfolgen Stichkontrollen
gemäss Reglement Leistungsprüfungen (Art. 4.7).
Die Finanzierung der Auswertung erfolgt durch das Vereinsbudget. Der Betrieb erhält
für das Wägen eine finanzielle Entschädigung.

5. Abschlussbestimmungen

Das vorliegende Reglementwird  an der Generalversammlung im Frühjahr 2010
genehmigt und tritt danach per sofort in Kraft.

Rickenbach , 26.12.2009 / Roland Häfeli


